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§ 101 PatG Veröffentlichung der
Anmeldung

 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Die Anmeldung ist vorbehaltlich § 101a unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag

oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zu verö entlichen. Sie kann

jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden.

(2) Die Verö entlichung der Anmeldung hat die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die

Zusammenfassung jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie als Anlage einen Recherchenbericht, wenn

dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Verö entlichung vorliegt, zu enthalten. In dem

Recherchenbericht sind die vom Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes ermittelten Schriftstücke zu

nennen, die zur Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen werden können. Dem Recherchenbericht sind

die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zugrundezulegen, wobei § 22a Abs. 1 Satz 2 und 3

sinngemäß anzuwenden ist. Ist der Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung verö entlicht worden, so ist er

gesondert zu verö entlichen, sofern die Anmeldung nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für diese

gesonderte Veröffentlichung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist.

(3) Sind vor Abschluss der technischen Vorbereitungen der Verö entlichung der Anmeldung die Patentansprüche

geändert worden, sind auch die zuletzt eingereichten Patentansprüche in die Veröffentlichung aufzunehmen.

(4) Im Patentblatt ist auf die Verö entlichung der Anmeldung unter Angabe von Namen und Sitz oder Wohnort des

Anmelders, einer kurzen sachgemäßen Bezeichnung des Gegenstandes der Er ndung (Titel) und des Tages der

Anmeldung hinzuweisen (Bekanntmachung der Anmeldung).

(5) Die Anmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Bekanntmachung im Patentblatt (Abs. 4) an einstweilen gegen

denjenigen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat.

§ 154 ist mit der Maßgabe, dass dieser Anspruch nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der

Erteilung (§ 101c Abs. 2) verjährt, sinngemäß anzuwenden.
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